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Wir hatten schon kurz nach dem Bekantwerden der Causa Hoeneß die Frage

aufgeworfen, wie trotz Steuergeheimnis die Selbstanzeige von Uli Hoeneß in die Öffentlichkeit
gelangen konnte, so dass es zu den absehbaren Kampagnen gegen Hoeneß kam. In der FAZ war am
12. Mai 2013 auf Seite 26 im Sporttteil auf der letzten Seite fast schon versteckt in einem sehr kleinen
Beitrag zu lesen, dass die Anwälte von Hoeneß Strafanzeige gegen Unbekant erstattet haben. In der
Tat scheint es mit dem über § 30 AO strafrechtlich geschützten Datenschutz in dem sensiblen Bereich
der Steuern nicht sehr weit her zu sein. Ob das Methode hat, um Exempel zu statuieren, oder ob die
Exekutive und die zu ihnen gehörenden Strafverfolgungsbehörden, die darauf zu achten haben, dass
der Datenschutz eingehalten wird, dieses Thema einfach nicht in den Griff bekommen, wird jetzt von
den Strafverfolgungsbehörden aufzuklären sein. Wir sind gespannt, mit welcher Intensität dieses
Verfahren geführt werden wird. Der Kreis der Personen, die von den Ereignissen um die Selbstanzeige
wussten, wird übersichtlich sein.Wir sind auch gespannt, wie groß die Meldung sein wird.
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